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► Nr.  VO/2013/00547
öffentlich

Lübeck, 21.05.2013
Vorlage

Bereiche:
5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Bearbeitung: Matthias Drever (E-Mail: matthias.drever@luebeck.de Telefon: 122-6630)

Masterplan Straßen 2014 – 2018:
Einführung einer Erhaltungsstrategie für die zukünftig 
durchzuführenden Sanierungsmaßnahmen im 
Vorbehaltsstraßennetz der Hansestadt Lübeck (5.660)
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

12.06.2013 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
05.08.2013 Bauausschuss Öffentlich zur Vorberatung
07.08.2013 Finanz-, Personal- und 

Rechnungsprüfungsausschuss
Öffentlich zur Vorberatung

13.08.2013 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
29.08.2013 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der vorgestellte Masterplan Straßen 2014 bis 2018 wird eingeführt; die unter Punkt 9. 
angegeben Haushaltsmittel werden in den Jahren 2014 bis 2018 im jeweiligen 
Haushaltsplan entsprechend der Haushaltssituation bereitgestellt.

 
Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

1.201 Haushalt und Steuerung
Kenntnisnahme

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X nein
Begründung: die Beteiligung ist nicht erforderlich, weil die 

Belange von Kindern und Jugendlichen durch 
die vorgesehenen Maßnahmen nicht berührt 
werden.

Die Maßnahme ist: X neu
X freiwillig

vorgeschrieben durch:  

Finanzielle Auswirkungen: X ja (Anlage 1 entfällt aber, da die Maßnahmen 
als Gesamtpaket derzeit nicht in den 
Formblättern darstellbar sind)
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Begründung:
Siehe Anlage 2
 
Anlagen:

Anlage 2: Begründung und Bericht zum Masterplan Straßen 2014 – 2018 über die 
Einführung einer Erhaltungsstrategie für die zukünftig durchzuführenden 
Sanierungsmaßnahmen an Straßen im Vorbehaltsstraßennetz der 
Hansestadt Lübeck

Anlage 3: Visualisierung der Zustandsnoten und Bildung von Bauabschnitten
Anlage 4: Streckenzüge mit RStO-Aufbau / Deck- und Binderschicht-Sanierungen 
Anlage 5: Punkteverteilung für Prioritätenliste
Anlage 6: Maßnahmen des Masterplans

 

Senator/in F. - P.  Boden
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Anlage 2 
 
Begründung und  
Bericht zum Masterplan Straßen 2014 – 2018 über die Einführung einer Erhaltungs-
strategie für die zukünftig durchzuführenden Sanierungsmaßnahmen an Straßen im 
Vorbehaltsstraßennetz der Hansestadt Lübeck 
 
 
Mit dem Zusammenschluss der Bereiche 5.661 Verkehr und 5.670 Stadtgrün und Friedhöfe 
zu dem Bereich 5.660 Stadtgrün und Verkehr ist Mitte 2012 ein neues Sachgebiet Bauvorbe-
reitung / Pavement-Mangement-System (PMS) eingerichtet worden. Diesem Sachgebiet 
wurde u.a. die Erarbeitung einer operativen Erhaltungsstrategie für das Vorbehaltsstraßen-
netz (= Hauptverkehrsstraßennetz) zugeordnet.  Als Ziel wurde ein sog. „Masterplan Stra-
ßen“ vorgegeben. Mit diesem Bericht werden die hierfür notwendigen und durchgeführten 
Einzelschritte sowie das Ergebnis vorgestellt. 
 
Der Bericht gliedert sich wie folgt:  
 

1.  Erhaltungsstrategie – Grundlagen 
2.  Definition Vorbehaltsstraßennetz 
3.  Methodisches Vorgehen 
4.  Zustandserfassung der Schäden 
5.  Gewichtung der erfassten Straßenschäden und Ermittlung einer Zustandsnote 
6.  Visualisierung der Zustandsnoten und Bildung von Bauabschnitten 
7.  Rahmenbedingungen für die Wahl der Straßensanierung 
8.  Aufstellung einer Prioritätenliste 
9.  Zusammenfassung für das Vorbehaltsstraßennetz 
10.  Vergleich mit vergangenen Jahren  
11.  Ausblick  

 
 
1.  Erhaltungsstrategie – Grundlagen 
 
Bei einer Vernachlässigung der Straßenerhaltungen ergeben sich die folgenden Konsequen-
zen: 
 

� Verfall des Infrastrukturvermögens 
� Beeinträchtigungen für Nutzer und Anlieger  
� teure Grundinstandsetzungen werden notwendig, da die Substanz vollständig ge-

schädigt wird  
� negative subjektive Wahrnehmung  
� Schwächung des Standortfaktors durch Straßensperrungen 

 
 
Warum ist eine Erhaltungsstrategie notwendig: 
 

� objektive und flächendeckende Beurteilung des Straßennetzes 
� Ermittlung des tatsächlichen Mittelbedarfes zur Erhaltung des Anlagevermögens in 

einem vorgegebenen Zeitraum (z.B. 5 Jahre) 
� Ermittlung von optimalen Eingriffszeitpunkten; dadurch teilweise Verhinderung von 

kostenintensiven Grundinstandsetzungen 
� systematische, flächengenaue und nachhaltige Investitionen unter Berücksichtigung 

der Schadensausprägung und der Verkehrsbedeutung (Prioritätenliste) 
� Möglichkeit einer verlässlichen Abstimmung mit Dritten (z.B. Ver- und Entsorgern) im 

Rahmen einer regelmäßigen Beratung, der sog.„Großen Koordinierung“ 
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2.  Definition Vorbehaltsstraßennetz 
 
Das Vorbehaltsstraßennetz der Hansestadt Lübeck umfasst die folgenden Straßen: 
 

� Bundes-, Landes- und Kreisstraßen 
� ÖPNV-Strecken (Stadtverkehr Lübeck) 
� wichtige Straßen in Gewerbegebieten 
� bedeutsame Straßen mit Verbindungsfunktion 

 
Aufgeteilt auf die Klassifizierung ergeben sich folgende Längen: 
 
Bundesstraßen            22,4 km 
Landesstraßen            21,2 km 
Kreisstraßen              115,3 km 
Gemeindestraßen      115,7 km 
gesamt                       274,6 km Länge Vorbehaltsstraßennetz 
 
Die Hansestadt Lübeck unterhält ein befestigtes (asphaltiertes oder gepflastertes) Straßen-
netz von ca. 665 km.  Der Anteil des Vorbehaltsstraßennetzes beträgt somit ca. 41% am 
Gesamtnetz. 
 
 
 
3.  Methodisches Vorgehen 
 
Auf Grundlage des bestehenden Netz-Knoten-Kantenmodells der Hansestadt Lübeck und 
der zum größten Teil flächendeckend vorhandenen Topographie (Bestandsvermessung) 
wurden alle weiteren notwendigen Daten (Flächen, Verkehrsdaten, Oberflächenbelag) mit 
Hilfe des EDV-Programmsystems VIA VIS erfasst und ausgewertet. 
 
Die weitere Bearbeitung erfolgte analog den entsprechenden technischen Vorschriften und 
Empfehlungen (z.B. der E EMI 2012  - Empfehlungen für das Erhaltungsmanagement von 
Innerortsstraßen oder der ZTV-ZEB StB - Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und 
Richtlinien zur Zustandserfassung und -bewertung von Straßen). Diese Unterlagen stellen 
den aktuellen Stand der Technik dar und sind herausgegeben von der Foschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV). 
 
Umbau- und Ausbaumaßnahmen, die von Investoren / Erschließungen oder durch die Stadt-
planung / Entwurf (z.T. mit Querschnittsveränderungen) etc. angeschoben werden, finden in 
der Erhaltungsstrategie keine Berücksichtigung.  
 
 
 
4.  Zustandserfassung der Schäden 
 
Im Zeitraum Juni bis September 2012 sind die Schäden vor Ort begutachtet und visuell er-
fasst worden. Die Erfassung erfolgte auf mobilen Tablet-PCs, deren Daten regelmäßig mit 
der bestehenden Datenbank synchronisiert worden sind. 
 
Das Erfassungspersonal ist vor der Erfassung umfangreich geschult worden. Die Erfassung 
selbst erfolgte „Ist-genau“, d.h. jeder Schaden ist exakt mit der in der Örtlichkeit vorgefunde-
nen Ausprägung (Schadensart, Lage und Größe) übernommen worden. 
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Die folgenden Schadensarten sind erfasst worden 
 

� Allgemeine Unebenheiten [m²] 
� Spurrinnen [m²] 
� Einzelrisse [m] 
� Einzelriss vergossen [m] 
� Einzelriss mit Materialverlust [m] 
� Netzrisse [m²] 
� offene Fugen [m] 
� offene Fugen mit Materialverlust [m] 
� Ausmagerungen / Bindemittelanreicherungen [m] 
� Oberflächenschaden aufgesetzte Flickstelle [m²] 
� Oberflächenschaden Abplatzung / Schlagloch [m²] 
� Ersatz der Deckschicht / Aufgrabungen [m²] 
� Lagerschaden Pflaster [m²] 
� defekte Rinne [m] 

 
Insgesamt sind ca. 59.000 Einzelschäden registriert worden. Nicht begangen worden sind 
die Streckenzüge, die in den Jahren 2010 bis 2012 erneuert bzw. instandgesetzt worden 
sind, da diese noch schadensfrei sind oder noch Gewährleistungsansprüche gegenüber Drit-
ten bestehen. 
 
  
 
5.  Gewichtung der erfassten Straßenschäden und Ermittlung einer Zustandsnote 
 
Für jeden ermittelten Schaden wurde zunächst eine Zustandsnote von 1 bis 5 ermittelt. Ent-
scheidend ist hier der prozentuale Anteil der Schadenfläche gemessen über einen ein Meter 
breiten Querschnittsstreifen. 
 
Alle Einzelnoten sind dann über eine Bewertungsmatrix in einen Substanzwert (Wertung von 
Rissen, Ausmagerungen, Flickstellen, usw.) und einem Gebrauchswert (Wertung von Un-
ebenheiten, Spurrinnen, etc) überführt worden. Der schlechteste von diesen beiden Noten ist 
schließlich die Zustandsnote für den jeweiligen ein Meter breiten Straßenquerschnitt. 
 
Bei einem Wert von 1,5 ist der Zielwert erreicht, ab 3,5 der Warnwert und über 4,5 der 
Schwellenwert. 
 
Ab dem Schwellenwert (Zustandsnote > 4,5 = sehr schlecht) ist kurzfristiger Handlungsbe-
darf erforderlich, da die Verkehrssicherheit beeinträchtigt sein kann. 
Ab dem Warnwert (Zustandsnote > 3,5 = schlecht) muss mittelfristig über geeignete Sanie-
rungsverfahren nachgedacht werden. 
 
 
 
6.  Visualisierung der Zustandsnoten und Bildung von Bauabschnitten 
 
Die Zustandsnoten sind anschließend visualisiert worden, so dass eine Anzeige in ein Meter 
breiten Abschnitten flächendeckend für das Vorbehaltsstraßennetz möglich ist. Eine noch 
detailschärfere Abbildung wird erreicht, indem für die rechte und linke Straßenseite unter-
schieden wird (Beispieldarstellung siehe zusätzlich Anlage 3). 
 
Die Auswertung hat ergeben, dass bei einer Gesamtfläche von 2.002.000 m² Straßenfläche 
im Vorbehaltsstraßennetz, 342.000 m² mit schlecht oder sehr schlecht bewertet worden sind. 
Dies entspricht einem Anteil von 17,1 %. Dieser Wert darf jedoch nicht als die gesamte Sa-
nierungsfläche betrachtet werden, da es sich hier nur um einzelne "Ein-Meter-Abschnitte" 
handelt. (Netto-Schadensfläche).  
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Die Sanierung von Straßenabschnitten ist jedoch nur dann sinnvoll, wenn Sanierungslängen 
gewählt werden, die den Einsatz der notwendigen Maschinen, wie Asphaltfräsen, Asphaltfer-
tiger, Walzen, etc wirtschaftlich ermöglichen. Die Sanierungsbereiche müssen somit in der 
Regel mindestens einige hundert Meter lang sein (Brutto-Sanierungsfläche). Dies hat zur 
Folge, dass neben potentiell schlechten Straßenabschnitten auch immer Abschnitte betroffen 
sind, die noch unkritische Zustandsnoten aufweisen. 
 
Durch die Visualisierung ist es möglich, Baubereiche zu definieren, die auffällige Häufungen 
von schlechten oder sehr schlechten Abschnitte umfasst. Eine Kontrolle der am Bildschirm 
festgelegten Baubereiche erfolgte zudem in jedem Fall auch in der Örtlichkeit. Weiterhin 
wurde versucht, die zukünftige Schadensentwicklung zu berücksichtigen.  
 
Die Fläche der sich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten notwendigen Bauabschnitte be-
trägt dann  823.000 m² und entspricht somit 41,1 % der Fläche des Vorbehaltsstraßennetz. 
 
Somit ergeben sich aus der reinen Schadensbildanalyse (=Netto-Schadensfläche) nach wirt-
schaftlich vernünftigen und unterhaltungstechnisch vertretbaren Gesichtspunkten Sanie-
rungsflächen (=Brutto-Sanierungsflächen), welche um das ca. 2,5-fache größer sind als die 
eigentlichen Schadensflächen. 
 
Weiterhin gibt es auch Stellen, die schlecht oder sehr schlecht bewertet worden sind und 
nicht im Rahmen der Erhaltungsstrategie saniert werden. Die liegt, z.B. daran, dass es sich 
hier um einzelne schlechte Stellen handelt, während die benachbarten Flächen überwiegend 
noch einen guten oder sehr guten Zustand aufweisen. Eine großflächige Sanierung wäre hier 
nicht sinnvoll, da der Anteil an schlechten Teilbereichen relativ gering wäre. 
 
Mit dem Instrument der Jahresausschreibung haben die beiden Unterhaltungsbezirke (Ost 
und West) zudem jederzeit kurzfristig der Möglichkeit, einzelne auffällige Fläche punktuell 
instand zu setzen. 
 
 
 
7.  Rahmenbedingungen für die Wahl der Straßensanierung 
 
Für die Wahl der Sanierungsart sind die folgenden Rahmenbedingungen zugrunde gelegt 
worden: 
 

� wirtschaftliche und technische Optimierung (optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis) 
 
Die Streckenzüge, die die Hauptlast des Verkehrs übernehmen, sollen einen Aufbau er-
halten, der die Belastung dauerhaft verträgt. Es handelt sich hierbei um Streckenab-
schnitte mit einer Verkehrsbelastung von mehr als 20.000 Kfz/Tag bzw. einer LKW-
Belastung von mehr als 1.000 LKW/Tag. Eine andere, weniger aufwendigere Sanie-
rungsvariante ist nicht sinnvoll, da spätere Sanierungsintervalle zu kurz wären. 
 
Entsprechend der Verkehrsbelastung erfolgt dann eine Abstufung der Sanierungsart, so 
dass mittelschwer belastete Strecken durch die Erneuerung von zwei Schichten (As-
phaltdeck- und Asphaltbinderschicht) erneuert werden. In der beigefügten Anlage 4 sind 
entsprechende Übersichtskarten mit Einteilung der entsprechenden Streckenzüge abge-
bildet.  
 
In allen anderen Straßen des Vorbehaltsstraßennetzes erfolgt eine Instandsetzung durch 
die Sanierung der Deckschicht (Walzasphalt oder Dünnschichtbelag). 
 
Der Schwerpunkt der Erhaltungsstrategie 2014 bis 2018 (5-Jahres-Zeitraum) liegt somit 
auf den Streckenzügen, die am meisten belastet sind.  
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Eine ggf. notwendige grundhafte Sanierung von Straßen des Vorbehaltsstraßennetzes, 
die mittelschwer bis niedrig belastet sind, wird durch eine Instandsetzungsmaßnahme 
zunächst verschoben. Die Nutzungsdauer einer Instandsetzungsmaßnahme ist hierbei 
geringer als bei grundhaften Sanierungen. 
 
Es ist grundsätzlich anzumerken, dass die Asphaltbetondeckschicht auch bei einem re-
gelkonformen Aufbau einem Verschleiß unterliegt. Der Aufwand für eine spätere Sanie-
rung ist jedoch erheblich geringer, da dann eine einfache einschichtige Instandset-
zungsmaßnahme ausreichend ist.  
 
 
 
� Umsetzbarkeit mit der vorhandenen Personalstärke im Bereich Stadtgrün und Ver-

kehr 
 

Die Umsetzung der Erhaltungsstrategie erfolgt in den Abteilungen Flächenmangement 
und Verkehrswegebau des Bereiches Stadtgrün und Verkehr.  
 
Die Baubezirke Ost und West sind mit jeweils einem Ingenieur und zwei Techniker be-
setzt. In den Bezirken sollen ein- und zweischichtige Sanierungen / Instandsetzungen be-
treut werden (Bauüberwachung, Bauherrenfunktion). 
 
Grundhafte Erneuerungen (mehr als zwei Schichten) werden im Sachgebiet Verkehrs-
wegeneubau der Abteilung Verkehrswegebau ausgeschrieben und überwacht. Dieses 
Sachgebiet ist derzeit mit einem Ingenieur und einem Techniker ausgestattet. 
 
Eine umfangreichere Strategie mit einer größeren Anzahl von Maßnahmen oder anderen 
Schwerpunkten (z.B. grundhaften Sanierungen auch auf mittelschwer belasteten Stra-
ßen) könnte von der Bauverwaltung aufgrund der derzeitigen Personalstruktur nicht mehr 
umgesetzt werden. Hier wäre zu gegebener Zeit und nach einer möglicherweise notwen-
digen Aufwertung  der dargestellten  Erhaltungsstrategie auch über eine Personalaufsto-
ckung für die Abarbeitung des vorhandenen Sanierungsstaus nachzudenken.  
 
 
 
� keine Dauerbelastungen von einzelnen Streckenabschnitten oder Quartieren durch 

die notwendigen Baumaßnahmen 
 

Die Dauer der Baumaßnahmen variiert zwischen wenigen Tagen (Instandsetzungen von 
einer Lage), wenigen Wochen (Erneuerung von zwei Lagen) und wenigen Monaten 
(grundhafte Sanierungen). In der Erhaltungsstrategie bzw. im Masterplan wurde ver-
sucht, grundhafte Sanierungen räumlich und zeitlich zu entzerren, damit die Beeinträchti-
gungen für Anlieger und Verkehrsteilnehmer reduziert werden. 

 
 
 
8.   Aufstellung einer Prioritätenliste 
 

Die gewählten Baumaßnahmen der Erhaltungstrategie wurden je Bauhofbezirk (Kücknitz-
Travemünde, St. Gertrud, St.-Jürgen und St. Lorenz) aufgeteilt und einer Bewertung hin-
sichtlich der Dringlichkeit unterzogen. 
 
Es wurden die folgenden Kriterien zugrunde gelegt (Erläuterungen siehe auch Anlage 5): 
 
� ÖPNV-Belastung (Linienbelastung der Streckenzüge) 
� DTV-Belastung (äquivalente Anzahl der Kfz pro 24 Stunden) 
� SV-Belastung (äquivalente Belastung mit Schwerverkehr pro 24 Stunden) 
�       Schadensausprägung / Einschätzung Bezirke  
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Eine Priorisierung unter Berücksichtigung von Anwohnerhinweisen findet hier nicht statt, da 
vordergründig die Gesamt-Schadensbeurteilung des Vorbehaltsstraßennetzes als Grund-
lage gewählt wurde.  
 
Durch entsprechende Punktezuteilung für die betroffenen Straßenabschnitte konnte eine 
Prioritätenreihenfolge, aufgeteilt in Jahren, aufgestellt werden, welche in der Anlage 6, auf-
geteilt nach Bauhofbezirken, wiederzufinden ist. Eine visuelle Darstellung der Maßnahmen 
in Lageplänen ist ebenfalls dieser Anlage zu entnehmen. 
 
Zeitliche Verschiebungen innerhalb der Prioritätenliste sind möglich, da Detaillabstimmun-
gen (z.B. mit den Ver- und Entsorgungsunternehmen, oder mit der Straßenverkehrsbehör-
de) erst im Rahmen der konkreten Bauvorbereitungen durchgeführt werden (sog. „Kleine 
Koordinierungen“). 
 
Sollten sich die Schäden auf bisher unauffälligen Streckenabschnitten negativer entwickeln 
als angenommen, muss die Strategie ggf. geringfügig modifiziert werden. Eine Kompensa-
tion der Kosten erfolgt jedoch innerhalb des Programms für die jeweils ermittelten und ge-
nannten Jahresbedarfsmittel (z.B. durch Wegfall oder Reduzierung einer Maßnahme).  
 

 
 
 
9.  Zusammenfassung für das Vorbehaltsstraßennetz 
 
Auf Basis einer Kostenschätzung ist für die Umsetzung der vorgestellten operativen Erhal-
tungsstrategie in den Jahren 2014 bis 2018 der folgende Finanzmittelbedarf als erforderlich 
ermittelt worden:  
 
2014: 12.224.000 € 
2015: 14.393.000 € 
2016:   6.708.000 € 
2017:   6.710.000 € 
2018:   4.879.000 € 
 
Die Gesamtaufwendungen betragen somit für die ersten 5 Jahre insgesamt ca. 44.914.000 
Euro;  dies entspricht ca. 8.983.000 € / Jahr) 
 
Von dieser Summe ist ein Betrag von ca. 33,4 Mio. € theoretisch förderfähig, da es sich um 
klassifizierte Straßen handelt. Nach der bisherigen und noch aktuellen Förderquote von 85 % 
(75 % GVFG und 10 % FAG) wären somit nach heutigem Stand ca. 28,4 Mio. € Fördermittel 
als Einnahme möglich. Da jedoch nicht vorausgesagt werden kann, wie sich die Fördermög-
lichkeiten beim Land entwickeln, können die tatsächlichen Einnahmen durch die Förderung 
derzeit nicht in voller Höhe gegengerechnet werden. 
 
Weiterhin sind derzeit in den ermittelten ca. 44,9 Mio. € investive Kosten in Höhe von ca. 
37,8 Mio. € enthalten, da gemäß Doppik der Hansestadt Lübeck mehr als eine Schicht er-
neuert wird. Dies entspricht ca. 84 % der aufgewendeten Mittel,  die direkt in die Bilanz ein-
gestellt werden können und somit dem Werteverfall entgegen wirken. Dies ist ein positiver 
Effekt für die Gesamthaushaltssituation der Hansestadt Lübeck, da hierdurch der konsumtive 
Haushalt nicht zusätzlich, sondern allein durch die Abschreibung belastet wird. 
 
Eine verlässliche Aussage über die tatsächlichen Kosten kann erst im Rahmen der konkre-
ten Bauvorbereitung für das laufende Jahr getroffen werden. Sollte nach der Auswertung von 
entsprechenden Sanierungsgutachten eine Berücksichtigung des vorhandenen Straßenauf-
baues möglich sein, würden sich die Kosten entsprechend reduzieren 
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Um die Ausführung der Maßnahmen gleichmäßig über das jeweilige Haushaltsjahr verteilen 
zu können („Entzerrung der Bausaison“) ist die vorzeitige Freigabe von ca. 1/3 der Jah-
resausgaben notwendig (vor Eingang der Fördermittel). 
 
 
 
10.  Vergleich mit vergangenen Jahren  
 
Vergleicht man bisher durchgeführte Maßnahmen zur Straßensanierung der Jahre 2008 bis 
2012, so erhält man als Mittelwert ca. 4,4 Mio. €, die bisher durchschnittlich aufgewendet 
wurden. Im Vergleich zu den nunmehr ermittelten „Strategiewerten“  von durchschnittlich ca. 
8,983 Mio. € bedeutet dies eine jährliche „Unterdeckung“ der Finanzmittel in Höhe von ca. 
4,6 Mio. €. bzw. eine erforderliche Erhöhung um ca. 104 % der jährlichen Finanzmittel.  
 
Gerade die umfangreiche Sanierung der Winterschäden in den Jahren 2010 und 2011, in 
denen dem Bereich Stadtgrün und Verkehr vom Land und der Hansestadt Lübeck insgesamt 
zusätzlich je 3 Mio., € bereitgestellt wurden, zeigt jedoch, wie effektiv und nachhaltig eine 
flächendeckende Straßensanierung für die gesamte Infrastruktur der Hansestadt Lübeck ist.  
 
 
 
11.  Ausblick 
 
Die Einführung einer Erhaltungsstrategie zur systematischen und wirtschaftlichen Durchfüh-
rung von Straßensanierungsmaßnahmen in der Hansestadt Lübeck ist längst überfällig und 
in Zeiten immer knapper werdender Finanzmittel zwingend notwendig. 
 
Der Verfall des städtischen Infrastrukturvermögens ist unbedingt aufzuhalten um die Hanse-
stadt Lübeck auch langfristig als einen attraktiven Wirtschaftstandort zu sichern. 
 
Mit der nunmehr erarbeiteten Erhaltungsstrategie mit dem Ergebnis eines Masterplans soll 
zum einen der Handlungsspielraum innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes (5 Jahre) 
gefestigt werden, zum anderen aber auch der Politik eine klare Entscheidungshilfe eben für 
diesen Zeitraum von 5 Jahren (2014 – 2018) gegeben werden.   
 
Mit dem Beschluss, für den genannten Strategiezeitraum die erforderlichen Finanzmittel be-
reitzustellen, entfällt die oftmals für die Verwaltung zermürbend wirkende jährliche Haus-
haltsberatung über einzelne Maßnahmen. Diese Maßnahmen werden gemäß dem ausführli-
chen Programm für den genannten Zeitraum beschlossen (wobei geringfügige Änderungen, 
wie bereits beschrieben, im Budget aufgefangen werden sollen).   
 
Die vorgelegte Erhaltungsstrategie soll daher als ein in sich „geschlossenes System“ ver-
standen werden; innerhalb dessen Verschiebungen / Veränderungen aus fachlichen Grün-
den möglich sind, ein Eingriff von außen, etwa durch politisch bedingte Streichungen der 
Mittel für die kommenden Jahre, jedoch ausgeschlossen werden kann.  
 
Sofern der Masterplan Straßen 2014 - 2018  entsprechend umgesetzt werden kann, ist ge-
plant im Jahr 2018 eine weitere Zustandserfassung im Vorbehaltsstraßennetz durchzuführen 
und für die Jahre 2019 bis 2023 einen weitern Masterplan (ggf. mit anderen Schwerpunkten) 
aufzustellen. 
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